
28	 MRM	–	MenschenRechtsMagazin Heft	1	/	2018

25 Jahre nach dem „Asylkompromiss“ – die neopragmatische Entwicklung 
der Menschenrechte von Asylsuchenden

Julius Maximilian Rogenhofer

Inhaltsübersicht
I. Einführung
II. Eine neopragmatische Menschenrechts-

theorie
III. Der Neopragmatismus im deutschen 

Asylrecht
IV. Implikationen für unser Verständnis 

der Menschenrechte

I. Einführung

25	Jahre	nach	der	„Asyldebatte“	der	frühen	
neunziger	Jahre	genießt	der	politische	Dis-
kurs	um	Gesetzesänderungen	im	deutschen	
Asylrecht	 erneut	 weite	 gesellschaftliche	
Aufmerksamkeit.1	 Damals	 stieß	 die	 Regie-
rung	um	Bundeskanzler	Helmut	Kohl	einen	
fundamentalen	Richtungswechsel	 im	deut-
schen	 Asylrecht	 an.	 Nach	 dem	 Mauerfall	
und	dem	Zusammenbruch	der	Sowjetunion	
kam	 eine	 bis	 dahin	 noch	 nie	 dagewesene	
Zahl	an	Asylsuchenden,	besonders	aus	dem	
damaligen	Jugoslawien	und	aus	Rumänien,	
nach	Deutschland	und	entzündete	eine	er-
hitzte	 politische	 und	mediale	Debatte.	Als	
Reaktion	auf	den	steilen	Anstieg	der	Anzahl	
solcher	Asylsuchender	 zwischen	 1989	 und	
19922	 und	 die	 weit	 geteilte	 Befürchtung,	
dass	 Deutschland	 seine	 Kapazität	 erreicht	

1	 U.	a.	 in	den	Koalitionsverhandlungen	zwischen	
CDU/CSU,	 FDP	 und	 Bündnis	 90/die	 Grünen	
sowie	 zwischen	CDU/CSU	und	 SPD	nach	den	
Bundestagswahlen	 vom	November	 2017.	 Siehe	
z.	B.	Koalitionsverhandlungen:	Streit	um	Flücht-
lingspolitik	 belastet	 Koalitionsverhandlungen,	
in:	 Die	 Zeit,	 29.	 Januar	 2018,	 abrufbar	 unter:	
www.zeit.de/politik/deutschland/2018-01/
koalitionsverhandlungen-migration-familien	
nachzug	(besucht	am	13.	März	2018).

2 Jurgen Fijalkowski,	 Aggressive	Nationalism,	 Im-
migration	Pressure	and	Asylum	Policy	Disputes	
in	Contemporary	Germany,	in:	Int.	Migr.	Rev	72	
(1993),	S.	850	–		869	(S.	858).

hätte3,	 schränkte	 der	 „Asylkompromiss“	
von	1993	das	in	Art.	16	des	Grundgesetzes	
(GG)	 festgehaltene	 Grundrecht	 auf	 Asyl	
deutlich	ein.	Diese	Einschränkungen,	durch	
die	Einführung	der	Prinzipien	der	„sicheren	
Herkunftsländer“	und	der	 „sicheren	Dritt-
staaten“,	 hatten	 restriktive	 Auswirkungen	
auf	 den	 Schutz	 der	 Menschenrechte	 von	
Asylsuchenden	in	Deutschland.

Die	 sog.	 „Flüchtlingskrise“	 von	 2015	 und	
2016	 ist	 in	 vieler	Hinsicht	 eine	Weiterfüh-
rung	 der	 durch	 den	 „Asylkompromiss“	
angestoßenen	 Dynamik.	 Die	 gesellschaft-
liche	Reaktion	auf	steigende	Migration	nach	
Deutschland	 zwang	 die	 Bundesregierung	
ihre	Haltung	gegenüber	der	Aufnahme	von	
Asylsuchenden	 zu	 überdenken.	Diese	war	
im	 Spätsommer	 2015	 zeitweise	 von	 einer	
„Willkommenskultur“,	 um	 Bundeskanzle-
rin	 Angela	 Merkels	 Leitsatz	 „Wir schaf
fen das“,	 geprägt.4	 Asylsuchenden	wurden	
Asylverfahren	 in	 Deutschland	 in	 Aussicht	
gestellt,	auch	wenn	sie	nach	den	Dublin-Ver-
fahren	keinen	direkten	Anspruch	auf	Asyl	
in	Deutschland	hatten	 (da	 sie	 zumeist	 un-
erfasst durch einen Mitgliedstaat der Euro-
päischen	Union	(EU)	nach	Deutschland	ge-
langten).5	Dieser	Lockerung	des	deutschen	

3	 Siehe	 z.	B.:	 „Sie	 kommen,	 ob	 wir	 wollen	 oder	
nicht“,	in:	Der	Spiegel	15	(1992),	S.	26	–		37	(S.	26).

4	 Angela Merkel,	 Bundespressekonferenz	 am	
31.	August	 2015,	 abrufbar	 unter:	 www.bundes	
regierung.de/Content/DE/Mitschrift/Presse	
konferenzen/	2015/	08/	2015-08-31-pk-merkel.ht	
ml	(besucht	am	13.	März	2018).

5	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 604/	2013	 des	 Europä-
ischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 26.	 Juni	
2013	zur	Festlegung	der	Kriterien	und	Verfahren	
zur	Bestimmung	des	Mitgliedstaats,	der	für	die	
Prüfung	eines	von	einem	Drittstaatsangehörigen	
oder	 Staatenlosen	 in	 einem	 Mitgliedstaat	 ge-
stellten	Antrags	 auf	 internationalen	 Schutz	 zu-
ständig	ist	(Dublin	III),	EG	L	180/	31.
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Asylrechts	folgten	die	Gesetzesänderungen	
durch	die	sog.	Asylpakete	I	und	II,	die	z.	B.	
die	Kategorie	der	als	„sichere	Herkunftslän-
der“	klassifizierten	Staaten	ausweiteten	und	
Einschränkungen	 im	 Familiennachzug	 für	
subsidiär	Geschützte	einführten.	Auch	die-
se	Gesetzesänderungen	haben	wichtige	Im-
plikationen	für	deutsche	Konzeptionen	des	
Asyl-	und	Menschenrechts.

Dieser	 Artikel	 analysiert	 Entwicklungen	
im	deutschen	Asylrecht	 im	Jahre	1993	und	
während	 2015	–		16	 aus	 einer	 menschen-
rechtstheoretischen	Perspektive.	Der	Fokus	
liegt	 hierbei	 auf	 dem	 „Asylkompromiss“	
von	Mai	1993	und	den	Gesetzesänderungen	
während	 der	 „Flüchtlingskrise“	 2015/16.	
Die	 Gesetzesänderungen	 in	 beiden	 Fällen	
können	 als	 gesellschaftlich	 ausgehandel-
te	 Lösungsansätze	 für	 migrationsbedingte	
Probleme	verstanden	werden.	Die	Entwick-
lungen	 in	 der	 Reichweite	 der	 zu	 schüt-
zenden	 Menschenrechte	 entsprechen	 dem	
neopragmatischen	 Verständnis,	 dass	 ge-
sellschaftliche	 Werte	 und	 Regeln	 andau-
ernd	intersubjektiv	definiert	und	ausgehan-
delt	werden.6	Daher	 illustriert	 der	Artikel,	
wie	 diese	 Gesetzesänderungen	 einer	 neo-
pragmatischen	Konzeption	 der	Menschen-
rechte	 von	Asylsuchenden	 in	Deutschland	
entsprechen.	Der	zweite	Abschnitt	des	Ar-
tikels	stellt	die	Grundannahmen	einer	neo-
pragmatischen	Menschenrechtstheorie	vor,	
während	der	dritte	Abschnitt	verdeutlicht,	
wie	die	Gesetzesänderungen	im	deutschen	
Asylrecht	 durch	 eine	 neopragmatische	
Menschenrechtstheorie	 begründet	 werden	
können.	Der	vierte	und	letzte	Abschnitt	des	
Artikels	erklärt	die	Implikationen	des	Neo-
pragmatismus	 für	 unser	 Verständnis	 der	
Menschenrechte	 und	 identifiziert	 Themen	
für	weitere	Recherche.

6	 Filipe Carreira da Silva,	Outline	of	a	social	theory	
of	rights.	A	neo-pragmatist	approach,	in:	EJST	16	
(2013),	S.	457	–		475	(S.	457).

II. Eine neopragmatische Menschen-
rechtstheorie

Bevor	 eine	 neopragmatische	 Menschen-
rechtstheorie	 vorgestellt	 werden	 kann,	
bedarf	 es	 eines	 kurzen	 Blickes	 auf	 weit-
verbreitete,	bestehende	Menschenrechtsver-
ständnisse.	Das	Theorisieren	der	Menschen-
rechte fundiert auf allgemeinen Annahmen 
darüber	was	Rechte	 sind	 und	wie	 sie	 ent-
stehen.	 Die	 wohl	 bekannteste	 Menschen-
rechtsvorstellung	 basiert	 auf	 dem	 Grund-
gedanken	 des	 Naturrechts,	 welches	 seine	
Legitimation	entweder	aus	einer	gottgestif-
teten	Seinsordnung	(oder	ähnlichen	religiö-
sen	 Grundwerten)	 oder,	 in	 der	 säkularen	
Rechtstheorie,	 aus	 der	 menschlichen	 Ver-
nunft	 bezieht.	 Nach	 dem	 Naturrecht	 sind	
Menschenrechte	 universell	 gültig.	 Dieses	
Verständnis	 spiegelt	 sich	 in	 der	Allgemei-
nen	Erklärung	der	Menschenrechte	der	Ver-
einten	Nationen	(AEMR)	wider,	welche	sich	
in	 der	 Präambel	 auf	 die	 angeborene	Men-
schenwürde	und	die	„unveräußerlichen Rech
te aller Mitglieder der Gemeinschaft der Men
schen“7	bezieht.

Kritik	 an	 der	 naturrechtlichen	 Menschen-
rechtstheorie	 basiert	 vor	 allem	 auf	 der	 Er-
kenntnis,	 dass	 Naturrechte	 vieldeutig	
und	 daher	 nicht	 selbsterklärend	 sind.	 Der	
Rechtsphilosoph	Erik	Wolf	betonte	z.	B.	ein	
weites	 ideelles	 Spektrum	 (von	Kollektivis-
mus	bis	 Individualismus	und	von	Absolu-
tismus	 bis	 zur	 Demokratie),	 welches	 von	
Menschen	als	naturgegeben	erklärt	wurde,	
oftmals	 zur	 Rechtfertigung	 widersprüchli-
cher	Ideale.8	So	wurden	historisch	gesehen	
neben	 menschlicher	 Gleichheit	 auch	 Skla-
verei	und	die	Unterordnung	der	Frau	dem	
Mann	 gegenüber	 anhand	 von	 naturrecht-
lichen	Prinzipien	erklärt.9

7	 UN-Dok.	A/RES/	217	A	III	(1948).

8	 Erik Wolf,	 Rechtsgedanke	 und	 biblische	 Wei-
sung,	Furche	Verlag,	Tübingen	1948,	S.	17.

9	 Siehe	z.	B.	David Boucher,	The	Limits	of	Ethics	in	
International	 Relations:	 Natural	 Law,	 Natural	
Rights,	and	Human	Rights	in	Transition,	Oxford	
University	 Press,	 Oxford	 2009,	 S.	240;	 Cristina 
Traina,	 Feminist	 Ethics	 and	 Natural	 Law:	 The	
End	of	 the	Anathemas,	Georgetown	University	
Press,	Washington	1999,	S.	10.
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Neben	der	 theoretischen	Kritik	des	Natur-
rechts	 wirft	 die	 Praxis	 weitere	 Herausfor-
derungen für eine naturrechtliche Men-
schenrechtstheorie	 auf.	 So	 erkennt	 Jürgen	
Habermas	das	Spannungsfeld,	welches	zwi-
schen der „universellen Definition der Men
schenrechte und den lokalen Konditionen ihrer 
Realisierung“	 entsteht.10	 Gemäß	 Habermas	
bestehen	Menschenrechte	 aus	moralischen	
Inhalten,	die	die	Form	von	Rechten	anneh-
men.	Der	Schutz	dieser	Rechte	ist	jedoch	ab-
hängig	von	der	Teilnahme	an	einer	rechtlich	
anerkannten	Gemeinschaft,	 z.	B.	 als	 Staats-
bürger	 eines	 Landes.	 In	 ihrer	 Diskussion	
der	Menschenrechte	von	Geflüchteten	und	
Staatenlosen	 bringt	 Hannah	 Arendt	 eine	
ähnlich	fundierte	Kritik	an	der	universellen	
Deutung	 der	Menschenrechte	 vor.11	 Dabei	
schließt	 sie	 sich	 Edmund	 Burkes	 Feststel-
lung	 an,	 dass	 abstrakte	Rechte	 ohne	 einen	
konkreten	 gesellschaftlichen	 Rahmen	 be-
deutungslos	 sind.	 Daher	 seien	 Menschen-
rechte	 in	 erster	 Linie	 ein	 „Anrecht darauf 
Rechte zu besitzen“,	 z.	B.	 durch	Gesetze	 auf	
der	nationalen	Ebene,	die	durch	den	Staat	in	
Kraft	gesetzt	werden.12

Als	 neuer	 Erklärungsansatz	 der	 Entwick-
lung	 von	Menschenrechten	 geht	 der	 Neo-
pragmatismus	 über	 die	 theoretischen	 An-
sätze	 von	 Habermas	 und	 Arendt	 hinaus.	
Dabei	vermeidet	der	Neopragmatismus	die	
Unterscheidung	 zwischen	 normativen	 Be-
gründungsansätzen	 (wie	 z.	B.	 der	 Natur-
rechtstheorie)	 und	 deskriptiven	 Ansätzen,	
indem	er	postuliert,	dass	Darstellungen	aus	
einer	bestimmten	Perspektive	erbracht	wer-
den,	 die	 teilweise	 normativ	 ist.	 Die	 resul-
tierende	Analyse	 ist	 gleichzeitig	 erklärend	
(und	nicht	etwa	vorschreibend)	und	norma-
tiv	 (im	Hinblick	 auf	 die	 Präsuppositionen	
des	 Sozialwissenschaftlers	 bezüglich	 des	
menschlichen	Handelns,	Bedeutung,	sozia-
ler	 Ordnung	 etc.).	 Der	 Neopragmatismus	
hat	seine	Wurzeln	im	amerikanischen	Prag-
matismus	von	George	Herbert	Mead.	Seine	

10 Jürgen Habermas,	 Remarks	 on	 legitimation	
through	 human	 rights,	 in:	 Philos.	 Soc.	 Crit	 24	
(1998),	S.	157	–		171	(S.	161).

11 Hannah Arendt,	 The	Origins	 of	 Totalitarianism,	
Harcourt,	Florida	1976,	S.	292	–		297.

12	 Siehe	Arendt	(Fn.	11),	S.	292.

Interpretation	des	Pragmatismus	theorisiert	
das	 intersubjektive	 Entstehen	 von	 Bedeu-
tung	durch	Gesten,	die	im	sozialen	Umgang	
angewandt	werden.13	So	setzt	zum	Beispiel	
das	 Phänomen	 des	 amerikanischen	 Base-
balls	 voraus,	 dass	 sich	 jeder	 Spieler	 neben	
den	Spielregeln	auch	auf	die	Interpretation	
des	Spiels	durch	u.	a.	seine	Mitspieler,	Trai-
ner	 und	 Zuschauer	 einlässt	 und	 diese	 ak-
zeptiert.14	Der	im	Pragmatismus	verankerte	
Fokus	auf	 intersubjektive	Prozesse,	die	 so-
ziale	Entwicklungen	herbeibringen	und	ih-
nen	Bedeutung	verleihen15,	wurde	von	dem	
Neopragmatisten	 Filipe	 Carreira	 da	 Silva	
angewandt,	um	zu	analysieren	wie	Rechte	
entstehen	 und	 in	 Gesellschaften	 verankert	
werden.	 Rechte	 sind	 in	 dieser	 Sichtweise,	
als	soziale	Objekte,	Teil	der	politischen	Mo-
derne.	 Gleichzeitig	 konstituieren	 sie	 einen	
Teil	 der	 normativen	 Struktur	 der	 moder-
nen	politischen	Gemeinschaft.	Für	da	Silva	
bedeutet,	nach	Mead,	ein	Recht	für	sich	zu	
beanspruchen	 gleichzeitig	 die	 Bestätigung	
dieses Rechtes für alle anderen Mitglieder 
einer	Gemeinschaft.	Simultan	können	Rech-
te	 ebenfalls	 durch	 aktive	 gesellschaftliche	
Prozesse	 aberkannt	 werden.	 Somit	 exis-
tieren	 Rechte	 nicht	 a	 priori	 sondern	 ent-
wickeln	 sich,	 als	 soziale	 Institutionen,	 aus	
der	 intersubjektiven	 Beanspruchung	 sol-
cher	 Rechte.16	 Die	 gleichzeitig	 normative	
und	 deskriptive	 Behauptung	 hinter	 dieser	
neopragmatischen	 Rechtstheorie	 ist,	 dass	
Rechte	als	Lösung	sozialer	Probleme	entste-
hen	und	durch	ihre	problemlösende	Eigen-
schaft	 begründet	 werden	 können.	 Hierbei	
sind	für	da	Silva	die	dialektisch	generativen	
Eigenschaften	der	von	Mead	beschriebenen	
Prozesse	zwischen	Individuen	und	sozialen	

13 George Herbert Mead,	Mind,	self	and	society	from	
the	standpoint	of	a	social	behaviorist,	University	
of	Chicago	Press,	Chicago	2009;	Filipe Carreira da 
Silva, G.	H.	Mead	A	Critical	Introduction,	Rout-
ledge,	New	York	2008,	S.	4.

14 Herbert Blumer,	George	Herbert	Mead	 and	Hu-
man	 Conduct,	 AltaMira,	 Walnut	 Creek	 2004,	
S.	60.

15	 Siehe	z.	B.	Filipe Carreira da Silva,	Re-examining	
Mead	G.	H.	Mead	on	the	‘Material	Reproduction	
of	Society’,	in:	JCS	7	(2007),	S.	291	–		313	(S.	297).

16	 Siehe	da Silva (Fn.	6),	S.	461	–		462.
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Objekten	 ausschlaggebend:17	 Neue	 soziale	
Objekte	 (z.	B.	 Rechte)	 entstehen	 oder	 ver-
schwinden	im	Tandem	zu	den	gesellschaft-
lichen	 und	 individuellen	 Umständen	 und	
den	 sozialen	 Akteuren,	 die	 diese	 Objekte	
beanspruchen	oder	abstreiten.

Die	 Analyse	 der	 Problemlösungsprozes-
se,	 durch	 die	 Rechte	 entstehen	 und	 aner-
kannt	werden,	ist	gleichzeitig	eine	Zurück-
weisung	der	theoretischen	Dualismen	(z.	B.	
der	Dichotomie	zwischen	universellen	und	
nationalen	 Rechten),	 die	 viele	 menschen-
rechtstheoretische	 Debatten	 bestimmen.	
Anstatt	 den	 Ursprung	 und	 Inhalt	 dieser	
Rechte	in	religiösen	oder	säkularen	Grund-
werten	 zu	 suchen,	 wie	 z.	B.	 in	 der	 natur-
rechtlichen	 Theorie,	 basiert	 die	 neoprag-
matische Menschenrechtstheorie auf der 
empirischen	 Analyse	 von	 Akteuren	 und	
Praktiken	 im	 rechtlichen	 und	 nicht-recht-
lichen	Raum,	die	intersubjektiv	und	kollek-
tiv	Rechte	 beanspruchen,	diese	 in	die	Pra-
xis	umsetzen	und	institutionalisieren.	Dabei	
haben	Rechte,	nach	Mead,	immer	auch	eine	
reflexive	Eigenschaft,	was	bedeutetet,	dass	
jedes	 Mitglied	 einer	 politischen	 Gemein-
schaft	sich	verpflichtet,	das	Recht,	in	Bezug	
auf	 andere	 Mitglieder	 der	 politischen	 Ge-
meinschaft,	zu	respektieren.18 Aus den rela-
tionalen	 und	 reflexiven	 Eigenschaften	 der	
Rechte	 entstehen	 intra-	 und	 inter-persön-
liche	(gesellschaftliche)	Spannungen,	durch	
welche	 die	 Reichweite,	 Angemessenheit	
und	 Interpretation	 der	 Rechte	 ausgehan-
delt	 werden.	 Auf	 der	 inter-persönlichen	
(gesellschaftlichen)	 Ebene	 kann	 der	 Aus-
handlungsprozess	 u.	a.	 Mitglieder	 der	 po-
litischen	Exekutive,	Parlamente,	die	 Justiz,	
multinationale	 Institutionen,	 die	 Medien	
und	die	Zivilgesellschaft	beinhalten.	Die	oft	
zeit-	und	ortsbedingte	Natur	dieser	Prozes-
se	schließt	nicht	aus,	dass	eine	Gesellschaft	
u.	a.	 auch	 widersprüchliche	 und	 fluktuie-
rende	 Rechtsverständnisse	 entwickelt.	 Da-
bei	ist	neben	den	materiellen	Implikationen	
eines	 Rechts	 auch	 oft	 dessen	 Symbolkraft	

17 George Herbert Mead,	 G.	H.	 Mead:	 A	 Reader,	
Routledge,	New	York	2011,	S.	38	–		41.

18	 Siehe	da Silva (Fn.	6),	S.	463.

bedeutsam.19	Axel	Honneth	betont	z.	B.,	dass	
soziale	 Rechte	 über	 Umverteilung	 hinaus	
auch	 eine	 Anerkennungsfunktion	 haben.20 
Im	 Asylrecht	 haben	 Aushandlungsprozes-
se	 zwischen	 gesellschaftlichen	 und	 politi-
schen	Akteuren	in	den	verschiedenen	euro-
päischen	Ländern	dazu	geführt,	dass	diese	
Länder	unterschiedlich	auf	die	europäische	
„Flüchtlingskrise“	 reagiert	 haben.	Die	 EU-
Staaten	waren	sich	uneinig,	welche	und	wie	
viele	 Asylsuchende	 schutzbedürftig	 seien	
und	welche	 Verantwortung	 die	 jeweiligen	
europäischen	 Staaten	 den	 Asylsuchenden	
gegenüber	 hätten.	Dabei	 spielte	 zweifellos	
auch	 die	 unterschiedlich	 empfundene	 Be-
drohung,	die	angeblich	von	Asylsuchenden	
ausgeht,	 eine	wichtige	 Rolle.	 Somit	 ist	 die	
Frage,	 inwieweit	 die	 Menschenrechte	 von	
Asylsuchenden	in	einem	bestimmten	Natio-
nalstaat	geschützt	werden,	von	staatsinter-
nen	Aushandlungsprozessen	abhängig.

Der	hier	artikulierten	Beschreibung	entspre-
chend	ist	eine	neopragmatische	Menschen-
rechtstheorie	prozessorientiert,	dynamisch,	
reflexiv	und	relational.	Dieser	intersubjekti-
ve	theoretische	Rahmen	bietet	neue	Einbli-
cke	 in	 unser	Verständnis	 der	 Entwicklung	
des	 deutschen	Asyl-	 und	Menschenrechts,	
indem	es	die	dynamischen	Aspekte	der	an-
geblich	inhärenten	und	zeitlosen	Menschen-
rechte	 erfasst.	 Dabei	 vermeidet	 der	 Neo-
pragmatismus	 die	 Dichotomie	 zwischen	
universellen	 und	 nationalen	 Rechten	 und	
die	 sture	 Beharrung	 auf	 dem	 fundamen-
talen	 A-priori-Status	 der	 Menschenrechte,	
welcher	 selten	 der	 empirischen	 Erfahrung	
von	Flüchtenden	oder	Menschen	außerhalb	
der	westlichen	Hemisphäre	entspricht.	Mit	
der	 Rekonzeptualisierung	 von	Rechten	 als	
intersubjektive	Prozesse	zur	Lösung	sozialer	
Probleme	begründet	der	Neopragmatismus	
das	Entstehen	von	Rechten	und	beschreibt	
gleichzeitig	 deren	 Weiterentwicklung.	 In-
dividuelle	Prozesse	der	Rechtsentwicklung,	
wie	 die	 folgend	 beschriebenen	 Einschrän-
kungen	 und	 Erweiterungen	 im	 deutschen	

19	 Siehe	Mead (Fn.	17).

20 Nancy Fraser/Axel Honneth,	 Redistribution	 Or	
Recognition	?:	 A	 Political-philosophical	 Ex-
change,	Verso,	London	2003,	S.	157.
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Asylrecht,	illustrieren	wie	in	einem	konkre-
ten	 Fall	 Rechte	 erteilt,	 eingeschränkt	 oder	
aberkannt	 werden.	 Anhand	 eines	 solchen	
Beispiels	 werden	 die	 antifundamentalisti-
schen	 und	 kontextabhängigen	 Eigenschaf-
ten	von	Rechten	verdeutlicht.

III. Der Neopragmatismus im deutschen 
Asylrecht

Art.	 1	 (2)	GG	bekennt	 sich	 zu	„unverletzli
chen und unveräußerlichen Menschenrechten 
als Grundlage jeder menschlichen Gemein
schaft“.	Diese	Formulierung	entspricht	dem	
Menschenrechtsverständnis	 der	 Allgemei-
nen	Erklärung	der	Menschenrechte	(AEMR),	
welche	ein	 Jahr	zuvor	die	normativen	und	
internationalrechtlichen	 Grundregeln	 der	
Nachkriegsordnung	 festlegten.21	 Der	 Hin-
weis	 auf	 unveräußerliche	 Menschenrechte	
suggeriert	 ein	 naturrechtliches	 Selbstver-
ständnis	 des	 Menschenrechtsschutzes	 in	
Deutschland.	 Seit	 der	 Wiedervereinigung	
deuten	Entwicklungen	im	Asylrecht	jedoch	
auf	Veränderungen	in	den	deutschen	Kon-
zeptionen	der	Menschrechte	in	Reaktion	auf	
sich	wandelnde	 soziale	Probleme	hin.	Das	
deutsche	 Asylrecht	 beeinflusst,	 wer	 sich	
in	Deutschland	 auf	 den	 Staat	 als	Verteidi-
ger	 seiner	Menschenrechte	 verlassen	 kann	
und	welche	Rechtsmechanismen	dem	Asyl-
suchenden	 dort	 zum	 Schutz	 seiner	 Men-
schenrechte	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Dar-
gestellt	 an	 der	 Verfassungsänderung	 zum	
„Asylkompromiss“	1993	und	den	Gesetzes-
änderungen	durch	die	Asylpakete	 I	und	II	
2015	–		16	in	der	„Flüchtlingskrise“	illustriert	
dieser	 Abschnitt	 wie	 die	 Dynamiken	 im	
deutschen	Schutz	der	Menschenrechte	von	
Asylsuchenden	 durch	 den	 Neopragmatis-
mus	erklärt	werden	können.

21	 Als	Resolution	der	Generalversammlung	hat	die	
AEMR	 keinen	 rechtsverbindlichen	 Charakter,	
wird	 aber	 mittlerweile	 als	 Völkergewohnheits-
recht	angesehen.

1. Der „Asylkompromiss“

Zur	 Zeit	 der	 Wiedervereinigung	 war	 das	
deutsche	Asylrecht	von	dem	in	Art.	16	GG	
festgehaltenen	 Grundrecht	 auf	 Asyl	 be-
stimmt: „Politisch Verfolgte genießen Asyl
recht“.22	 Demnach	 erhielten	 Asylsu	chende	
ein	direkt	einklagbares	und	uneingeschränk-
tes	 Recht	 gegenüber	 dem	 deutschen	 Staat	
auf	 ein	 Asylverfahren	 in	 Deutschland.	 Es	
gibt	 einen	 weiten	 akademischen	 Konsens	
darüber,	 dass	 dieses	 Recht	 eine	 Reaktion	
auf	 das	 Vermächtnis	 des	 Nationalsozialis-
mus	 in	 Deutschland	 darstellt.23	 Zusätzlich	
deutet	Daniel	 Kanstroom	darauf	 hin,	 dass	
die	deutsche	Gesetzeslage	in	Bezug	auf	Im-
migration	einen	Wettbewerb	zwischen	zwei	
widersprüchlichen	 sozialen	 Werten	 dar-
stellt:	 Zum	 einen	 die	 liberale	 Nachkriegs-
vision	 einer	 offenen	Gesellschaft	 und	dem	
Bekenntnis	 zum	 verfassungsrechtlichen	
Schutz	 der	 Menschenrechte;	 zum	 anderen	
eine	Skepsis	gegenüber	Migration,	die	u.	a.	
auf	ökonomischen	Bedenken	und	Überres-
ten	eines	ethnischen	bzw.	völkischen	deut-
schen	 Nationalismus	 beruht.24	 Diese	 eth-
nischen	 Konzeptionen	 des	 „Deutschseins“	
wurden	 z.	B.	 im	 deutschen	 Staatsangehö-
rigkeitsgesetz	reflektiert.	Anders	als	in	den	
meisten	 europäischen	 Ländern	 zu	 dieser	
Zeit	 basierte	 es	 auf	 Ius	 sanguinis	 (Staats-
zugehörigkeit	 nach	 Blutlinie)	 anstatt	 auf	
Ius	soli	(Staatszugehörigkeit	nach	dem	Ge-
burtsort).25

In	den	Jahren	nach	der	Wiedervereinigung	
entstand	eine	immer	angespanntere	öffent-
liche	 Debatte	 über	 die	 Immigration	 nach	
Deutschland	und	den	Schutz,	den	Deutsch-
land	 Asylsuchenden	 bieten	 sollte.	 Spätes-

22	 Jetzt	in	Art.	16a	(1)	GG.

23	 Siehe	z.	B.	Jurgen Fijalkowski,	Aggressive	Nation-
alism,	Immigration	Pressure	and	Asylum	Policy	
Disputes	in	Contemporary	Germany,	in:	IMR	27	
(1993),	 S.	850	–		869	 (S.	852);	 Douglas Klusmeyer, 
Aliens,	Immigrants,	and	Citizens:	The	Politics	of	
Inclusion	in	the	Federal	Republic	of	Germany,	in:	
Daedalus	122	(1993),	S.	81	–		114	(S.	86).

24 Daniel Kanstroom,	Wer	Sind	Wir	Wieder	–	Laws	
of	Asylum,	Immigration,	and	Citizenship	in	the	
Struggle	 for	 the	 Soul	 of	 the	New	Germany,	 in:	
Yale	J.	Int’l	L.	155	(1993),	S.	155	–		211	(S.	159	–		160).

25	 Siehe	Kanstroom (Fn.	24),	S.	160.
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tens	 seit	 den	 frühen	 achtziger	 Jahren	 und	
erneut	in	den	frühen	Neunzigern	entwickel-
te	sich	in	Teilen	der	deutschen	Bevölkerung	
eine	 negative	 Haltung	 gegenüber	 Auslän-
dern	und	Immigranten	jeglicher	Art.26	Dazu	
kam	die	 in	Regierungskreisen	weitverbrei-
tete	 Haltung,	 dass	 Deutschland,	 trotz	 der	
Anwerbung	und	späteren	Absorption	meh-
rerer	 Millionen	 Gastarbeiter27 und dem 
verfassungsrechtlichen	 Sonderschutz	 für	
ethnisch	 deutsche	 Aussiedler	 und	 Über-
siedler28,	 „kein	 Einwanderungsland“	 sei.29 
Die	 Kombination	 aus	 ansteigender	Migra-
tion	und	einer	schwierigen	wirtschaftlichen	
Lage	stärkten	den	Eindruck,	dass	das	deut-
sche	 Einwanderungsrecht	 gescheitert	 und	
dringend	 reformbedürftig	war.	Diese	Um-
stände	 wurden	 u.	a.	 von	 Regierungspoliti-
kern	als	soziales	Problem	definiert,	welches	
nur	 durch	 Gesetzesänderungen	 zu	 lösen	
sei.	 Zwar	 war	 eine	 Verringerung	 der	 Ein-
wandererzahlen,	z.	B.	durch	finanzielle	Ini-
tiativen	 für	 Ausländer,	 die	 Deutschland	
freiwillig	verließen,	 schon	seit	dem	Antritt	
der	Koalition	zwischen	CDU/CSU	und	der	
FDP	 1982	 offizielle	 Regierungspolitik30,	 je-
doch	gab	es	erheblichen	politischen	Wider-
stand	 gegen	 Bundeskanzler	Helmut	Kohls	
ambitioniertere	Ausländergesetze.

Mit	 dem	 starken	 Anstieg	 der	 Zahl	 Asyl-
suchender	 nach	 dem	 Ausbruch	 der	 Jugo-
slawienkriege	und	dem	Zerfall	der	Sowjet-
union	 wurde	 das	 deutsche	 Asylrecht	 das	
Ziel	 der	 zunehmenden	 Ausländerskep-

26 Douglas Klusmeyer,	Aliens,	Immigrants,	and	Citi-
zens:	 The	 Politics	 of	 Inclusion	 in	 the	 Federal	
Republic	 of	 Germany,	 in:	 Daedalus	 122	 (1993),	
S.	81	–		114	(S.	90,	102).

27	 1973	 waren	 über	 2.5	 Millionen	 Gastarbeiter	 in	
Westdeutschland	beschäftigt.	Das	entspricht	fast	
zwölf	Prozent	der	Arbeiterschaft.	Fn.	26,	S.	88.

28	 Nach	Art.	116	GG	hatten	„ethnische	Deutsche“	
ein	Anrecht	auf	die	deutsche	Staatsbürgerschaft,	
auch	wenn	sie	außerhalb	Deutschlands	geboren	
wurden.	Von	diesem	Sonderrecht	machten	hun-
derttausende	 „ethnische	 Deutsche“,	 vor	 allem	
aus	 der	 ehemaligen	 Sowjetunion,	 Gebrauch.	
Fn.	26,	S.	99.

29	 Siehe	Kanstroom (Fn.	24),	S.	201	–		204.

30	 Siehe	Klusmeyer	(Fn.	26),	S.	91	–		92,	96.

sis.31	 Hohe	 Arbeitslosigkeit,	 vor	 allem	 in	
den	 ehemaligen	 ostdeutschen	 Bundeslän-
dern,	 erhöhte	 den	 Druck	 auf	 die	 Bundes-
regierung.	 Die	 Unterstützung	 für	 die	 Re-
gierung	 erreichte	 in	 der	 Gesellschaft	 ein	
historisches	Tief.32	Gleichzeitig	konzentrier-
te	eine	Serie	grausamer	Gewalttaten	gegen	
Asylsuchende	 in	Deutschland,	 u.	a.	 Brand-
anschläge	gegen	Flüchtlingsheime	und	xe-
nophobe	 Randale	 in	 Rostock,	 die	 natio-
nale	 Aufmerksamkeit	 auf	 die	 Lösung	 des	
„Asylantenproblems“.	 1992	 sahen	 78	%	
der	 ehemaligen	 Westdeutschen	 und	 35	%	
der	 ehemaligen	 Ostdeutschen	 Immigra-
tion	 jeglicher	Art	 als	Deutschlands	Haupt-
problem.33	 In	 der	 Debatte	 um	 eine	 Asyl-
rechtsreform	wurde	nicht	mehr	gefragt,	ob	
das	 Asylrecht	 eingeschränkt	 werden	 soll-
te.	Stattdessen	wurde	gefragt,	ob	–	um	der	
empfundenen	Herausforderung	gerecht	zu	
werden	 –	 begrenzte	 Reformen	 ausreichen	
würden	 oder	 ob	 das	 deutsche	Asylsystem	
komplett	erneuert	werden	müsse.34

Im	Bundestag	stellten	sich	nur	die	sozialde-
mokratische	Volkspartei	SPD	und	die	rela-
tiv	kleinen	Parteien	Bündnis	90/die	Grünen	
und	PDS	gegen	die	von	der	Regierungsko-
alition	 aus	Union	und	FDP	verlangte	Ver-
fassungsänderung	des	Art.	 16	GG	und	be-
kannten	sich	somit	zum	uneingeschränkten	
Recht	 auf	 Asyl.35	 Die	 SPD	 argumentierte,	

31	 So	stieg	die	Zahl	der	Asylanträge	von	einem	Tief	
von	 57	379	 (1987)	 zu	 193	063	 (1990),	 256	112	
(1991)	und	438	191	(1992)	an.	Bundesamt für Mi
gration und Flüchtlinge,	Aktuelle	Zahlen	zu	Asyl,	
2018,	 S.	3,	 abrufbar	 unter:	 www.bamf.de/Shar	
ed	Docs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/
Sta	tistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-februar-	
2018.pdf?__blob=publicationFile	 (besucht	 am	
13.	März	2018).

32 Thomas Kielinger/Max Otte, Germany:	The	Pres-
sured	Power,	in:	Foreign	Policy	91	(1993),	S.	44	–		
62	(S.	45	–		47).

33	 Unter	den	ehemaligen	Ostdeutschen	wurde	die	
weitverbreitete	 Arbeitslosigkeit	 selbst	 als	 das	
Hauptproblem	gesehen.	Die	Sorge	um	Immigra-
tion	 nahm	 jedoch	 den	 zweiten	 Platz	 ein.	 Siehe	
Kielinger/Otte	(Fn.	32),	S.	49.

34 Jurgen Fijalkowski,	 Aggressive	Nationalism,	 Im-
migration	Pressure	and	Asylum	Policy	Disputes	
in	 Contemporary	 Germany,	 in:	 IMR	 27	 (1993),	
S.	850	–		869	(S.	862).

35	 Siehe	Kielinger/Otte	(Fn.	32),	S.	49.
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dass	eine	Verfassungsänderung	xenophobe	
Stimmen	nur	bestätigen	würde.	Der	Druck	
auf	die	Partei	nahm	jedoch	rasant	zu:	Bun-
deskanzler	Kohl	drohte	am	ersten	Novem-
ber	 1992	 einen	 Staatsnotstand	 auszurufen,	
um	den	verfassungsrechtlichen	Schutz	der	
Asylsuchenden	 auszuhebeln.36 Ein solcher 
Schritt	 wäre	 juristisch	 fragwürdig	 und	 in	
der	deutschen	Nachkriegszeit	einmalig	ge-
wesen.	Trotzdem	vermittelte	diese	Drohung	
die	 Dringlichkeit,	 mit	 welcher	 die	 Regie-
rungskoalition	das	Asylrecht	 einschränken	
wollte.	 Kohls	 Drohung	 wurde	 außerdem	
von	einer	intensiven	Medienkampagne	un-
terstützt.	 Nach	 jedem	 Gewaltdelikt	 gegen	
Asylsuchende	 nahm	 die	 Berichterstattung	
über	 die	 Asylproblematik	 zu.37	 Hauptthe-
men	 waren	 dabei	 u.	a.	 die	 möglichen	 Ge-
setzesänderungen	 im	 Asylrecht	 sowie	 die	
Verbindung	zwischen	Asylzahlen	und	Kri-
minalität	in	Deutschland.38	Nach	intensiven	
Verhandlungen	war	die	SPD	im	Dezember	
1992	dann	bereit	eine	Änderung	des	Art.	16	
GG	zu	akzeptieren	und	ermöglichte	damit	
der	Bundesregierung	ihre	legislative	Lösung	
des	 vorher	 definierten	 sozialen	 Problems	
zu	institutionalisieren.39	Der	„Asylkompro-
miss“,	der	im	Juni	1993	in	Kraft	getreten	ist,	
beschränkte	 in	dem	neuen	Art.	16a	 (2)	GG	
das	Grundrecht	auf	Asyl.	Von	da	an	galt	das	
Recht	nur	noch	 für	politisch	Verfolgte,	die	
weder	aus	einem	EU-Mitgliedstaat	noch	aus	
einem	anderen	„sicheren	Drittstaat“	einrei-
sen.40	 Bei	 Einreisenden	 aus	 einem	 „siche-
ren	Herkunftsland“	wird	gemäß	Artikel	16a	
Abs.	3	GG	vermutet,	dass	„ein Ausländer aus 

36	 Siehe	Kanstroom	(Fn.	24),	S.	157,	209.

37 Hans-Bernd Brosius/Peter Eps,	Prototyping	through	
Key	Events	News	Selection	 in	 the	Case	of	Vio-
lence	against	Aliens	and	Asylum	Seekers	in	Ger-
many,	in:	Eur.	J.	Commun	10	(1995),	S.	391	–		412	
(S.	394).

38	 Siehe	Brosius/Eps (Fn.	37),	S.	400.

39 Simon Green,	 Immigration,	 asylum	 and	 citizen-
ship	in	Germany:	The	impact	of	unification	and	
the	 Berlin	 republic,	 in:	 West	 Eur.	 Politics	 24	
(2001),	S.	82	–		104	(S.	94	–		95).

40	 Welche	Länder	als	„sichere	Drittstaaten“	zählen	
wird	per	Gesetz	mit	Zustimmung	des	Bundes-
rats	 bestimmt.	 Alle	 deutschen	 Nachbarländer	
sind	entweder	EU-Mitgliedstaaten	oder	„sichere	
Drittstaaten“.

einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange 
er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme 
begründen, daß er entgegen dieser Vermutung 
politisch verfolgt wird“.41

Um	zu	 erläutern,	wie	die	 geschilderte	Ge-
setzesänderung	 einer	 neopragmatischen	
Konzeption	der	Menschenrechte	entspricht,	
bedarf	es	der	Analyse	der	 intersubjektiven	
Prozesse,	 welche	 sich	 zwischen	 den	 rele-
vanten	politischen	Akteuren	abspielten.	Bis	
in	 die	 frühen	Neunzigerjahre	war	 der	 un-
veränderte	Art.	16	GG	Teil	der	Lösung	des	
Konflikts	 zwischen	den	widersprüchlichen	
sozialen	 Werten	 der	 ethnischen	 Konzep-
tion	 des	 Deutschseins	 und	 dem	 historisch	
bedingten	 Schutz	 von	 Asylsuchenden	 in	
Deutschland.	 Konfrontiert	 mit	 den	 Pro-
blemen	 von	 zunehmender	 Migration	 und	
der	 schwierigen	 wirtschaftlichen	 Lage	 in	
Deutschland	 versuchten	 die	 politischen	
Entscheidungsträger	1992	eine	dem	neu	de-
finierten	 sozialen	 Problem	 entsprechende	
Lösung	auszuhandeln.	Der	Austausch	zwi-
schen	den	Akteuren,	 in	 Form	der	 ineinan-
der	 verwobenen	 medialen,	 parlamentari-
schen	und	öffentlichen	Debatten,	 stellt	 die	
umstrittene Natur der Asylrechte und de-
ren	 Implikationen	 für	deutsche	Menschen-
rechtskonzeptionen	 dar.	 Durch	 die	 neo-
pragmatische	 Konzeption	 von	 Rechten	 als	
Lösung	 für	 soziale	Probleme	 lässt	 sich	der	
scheinbare	Widerspruch	erklären,	zwischen	
dem	angeblichen	Bekenntnis	 aller	 genann-
ten	 Parteien	 zu	 universellen	 Menschen-
rechten und den grundlegenden Unter-
schieden	 in	der	Erwägung	dieser	Parteien,	
wem	das	Asylrecht	Zugang	zum	Menschen-
rechtsschutz	in	Deutschland	gewähren	soll-
te.	So	versuchen	entgegengesetzte	Akteure	
in	Aushandlungsprozessen	 die	 Bedeutung	
der	verschiedenen	Rechte	und	die	Gemein-
schaft,	die	diese	Rechte	 für	 sich	beanspru-

41	 Welche	 Länder	 als	 „sichere	 Herkunftsländer“	
zählen	 wird	 per	 Gesetz	 mit	 Zustimmung	 des	
Bundesrats	bestimmt.	Siehe	z.	B.	Ruth Weinzierl, 
Der	 Asylkompromiss	 1993	 auf	 dem	 Prüfstand,	
Gutachten	zur	Vereinbarkeit	der	deutschen	Re-
gelungen	 über	 „sichere“	 EU-Staaten	 und	 „si-
chere	Drittstaaten“	mit	der	Europäischen	Men-
schenrechtskonvention,	dem	EU-Recht	und	dem	
Deutschen	Grundgesetz,	 Deutsches	 Institut	 für	
Menschenrechte,	2009,	S.	8.
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chen	kann,	zu	definieren.	Dabei	ist	auch	die	
Anerkennung	der	anderen	Akteure	für	eine	
so	erreichte	Definition	ausschlaggebend.

In	 den	 Verhandlungen	 zwischen	 Union	
und	 SPD	 zur	 Bewältigung	 des	 Asyl-/Mi-
grationsproblems	wurde	die	Regierung	um	
Bundeskanzler	Kohl	in	ihrem	langbestehen-
den	Anliegen	das	Asylrecht	restriktiver	zu	
konzipieren,	bekräftigt.	Unterstützung	kam	
durch	 eine	 immigrationsskeptische	 öffent-
liche	Meinung	und	einen	medialen	Diskurs,	
der	 die	Mängel	 im	 bestehenden	Asylrecht	
hervorhob.	 Gleichzeitig	 wurde	 die	 SPD	
beschuldigt,	dass	sie	Dogmatismus	über	lö-
sungsorientierte	 Ansätze	 stelle.42	 Das	 Ver-
handlungsergebnis	hingegen	 stellt	die	An-
erkennung	 einer	Definition	 des	Asylrechts	
durch	 die	 entscheidenden	 politischen	 Ak-
teure	 dar.	 Es	 zeigt	 außerdem	 die	 dyna-
mische	 Natur	 der	 deutschen	 Konzeption	
des	 Menschenrechtsschutzes.	 Auch	 wenn	
Union	und	SPD	sich	zu	universellen	Men-
schenrechten	 bekannten,	 stand	 der	 Schutz	
der	 Menschenrechte	 in	 Deutschland	 nach	
dem	 „Asylkompromiss“	 einer	 viel	 kleine-
ren	 Gruppe	 politisch	 Verfolgter	 zur	 Ver-
fügung.43	 Die	 Dynamik	 in	 der	 deutschen	
Konzeption	der	Asyl-	und	Menschenrechte	
deutet auf die antifundamentalistische Ei-
genschaft dieser als Rechte institutionali-
sierten	Problemlösungen	hin.	So	ist	es	nicht	
überraschend,	dass	die	Einigung,	die	durch	
den	„Asylkompromiss“	erzielt	wurde,	spä-
ter	in	Anpassung	an	neue	soziale	Probleme	
nachverhandelt	werden	musste.	Diese	neu-
en	 sozialen	 Probleme	 wurden	 von	 neuen	
politischen	 Akteuren	 und	 Präferenzen,	 in	
sich	 verändernden	 materiellen	 und	 ideo-
logischen	Umständen	bestimmt.	Das	deut-
lichste	Beispiel	einer	Nachverhandlung	des	
„Asylkompromisses“	 fand	 in	 der	 „Flücht-
lingskrise“	von	2015	–		16	statt.

42	 Siehe	Kielinger/Otte (Fn.	32)	S.	49.

43	 Genauer	gesagt	nur	denen,	die	weder	durch	ei-
nen	 „sicheren	 Drittstaat“,	 noch	 (außer	 in	 Aus-
nahmefällen)	 aus	 einem	 „sicheren	 Herkunfts-
land“	nach	Deutschland	kamen.	Siehe	Fn.	30.

2. Die „Flüchtlingskrise“

Das	deutsche	Asylrecht	ist	seit	dem	„Asyl-
kompromiss“	 deutlich	 komplexer	 gewor-
den.	Seit	dem	Inkrafttreten	des	Übereinkom-
mens	über	die	Bestimmung	des	zuständigen	
Staates	für	die	Prüfung	eines	in	einem	Mit-
gliedstaat	 der	 Europäischen	 Gemeinschaf-
ten gestellten Asylantrags44	und	dessen	spä-
terer	Ersetzung	durch	die	Verordnung	(EG)	
Nr.	 343/	2003	 des	 Rates	 vom	 18.	 Februar	
2003	zur	Festlegung	der	Kriterien	und	Ver-
fahren	 zur	 Bestimmung	 des	 Unterzeich-
nerstaates,	 der	 für	 die	 Prüfung	 eines	 von	
einem	Drittstaatsangehörigen	in	einem	Un-
terzeichnerstaat	 gestellten	 Asylantrags	 zu-
ständig	ist45	(Dublin-II),	und	durch	Dublin-
III,	wurde	das	deutsche	Asylrecht	„in vieler 
Hinsicht vom europäischen überlagert“.46	 Die	
Dublin-Verordnungen	 beabsichtigen	 einen	
koordinierten	Umgang	mit	Asylsuchenden.	
Demnach	 definiert	 Kapitel	 III	 der	 Dublin-
III-Verordnung	eine	Rangfolge	an	Kriterien,	
nach	welcher	der	 zuständige	EU-Mitglied-
staat für einen Asylsuchenden ermittelt 
wird.	Im	Normalfall	ist	bei	illegal	einreisen-
den	Asylsuchenden	 in	 erster	Line	der	EU-
Mitgliedstaat	 zuständig,	 in	 dem	 der	 Asyl-
suchende	 zum	 ersten	 Mal	 das	 EU-Gebiet	
betreten	hat.47	Zugleich	entwickelte	sich	das	
deutsche	Asylrecht	auch	auf	nationaler	Ebe-
ne	weiter.	 Nachdem	 seit	 2010	 in	 Deutsch-
land	 die	 Zahl	 Asylsuchender	 erneut	 stark	
anstieg,	einigte	sich	die	Regierungskoalition	
zwischen	Union	und	SPD	in	Koalitionsver-
handlungen	2013	darauf,	Bosnien-Herzego-
wina,	Mazedonien	und	Serbien	als	„sichere	

44	 BGBI.	1997	II,	S.	1452.

45	 EG	L	50/	01.

46 Thomas de Maizière,	 Innenminister	 Thomas	 de	
Maizière	über	die	Flüchtlingskrise,	in:	DIE	WELT,	
13.	Dezember	 2015,	 abrufbar	 unter:	www.welt.
de/politik/deutschland/article149895074/Der-
Hass-kriecht-bis-in-die-Mitte-der-Gesellschaft.
html	 (besucht	 am	 13.	 März	 2018);	 Siehe	 auch	
Daniel Thym,	Der	Rechtsstaat	und	die	deutsche	
Staatsgrenze,	 abrufbar	 unter:	 verfassungsblog.
de/der-rechtsstaat-und-die-deutsche-staatsgren	
ze	(besucht	am	13.	März	2018).

47	 Dublin	III,	Art.	13.	Siehe	auch	Hans-Jürgen Papier, 
Asyl	 und	Migration	 –	 Recht	 und	Wirklichkeit,	
abrufbar	 unter:	 verfassungsblog.de/asyl-und-
migration-recht-und-wirklichkeit	 (besucht	 am	
13.	März	2018).
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Herkunftsländer“	 einzustufen,48 um Asyl-
anträge	 aus	 diesen	 Ländern	 schneller	 zu	
bearbeiten.49	 Somit	 sind	 für	 Asylsuchende	
in	 Deutschland	 neben	 dem	 schwindenden	
Grundrecht	auf	Asyl	auch	das	europäische	
Recht	und	die	Dublin-Vereinbarungen	rele-
vant.

Diese	überlappenden	Gesetzgebungen	wur-
den	 Ende	 2015	 durch	 die	 „Flüchtlingskri-
se“	stark	strapaziert.	Dadurch	entstand	ein	
nahrhafter	 Boden	 für	 die	 Definition	 neuer	
sozialer	Probleme.	Um	die	legislative	Reak-
tion	 der	 Bundesregierung	 auf	 die	 „Flücht-
lingskrise“	zu	verstehen,	bedarf	es	der	Ana-
lyse	des	 sozio-politischen	Kontextes	dieser	
Entscheidungen.	 So	 stieg	 die	 Anzahl	 der	
Asylanträge,	 welche	 2015	 in	 Deutschland	
gestellt	 wurden,	 von	 202	834	 im	 Vorjahr	
auf	 476	649.50	 Zunächst	war	die	 öffentliche	
Meinung	gegegenüber	Migration	und	Ein-
wanderung,	anders	als	in	den	frühen	Neun-
zigern,	 größtenteils	 positiv.51	 Gleichzeitig	
begann	 der	 deutsche	 Mediendiskurs	 das	
Narrativ	einer	„Willkommenskultur“	stark	
zu	 betonen.52	 Zwar	 war	 der	 Begriff	 schon	
seit	 2005	 im	Umlauf,	 jedoch	wurde	 er	 da-
mals	 fast	 ausschließlich	 von	 Parteien	 und	
Industrie-	 und	 Arbeitgeberverbänden	 ver-
wendet,	 um	 Deutschland	 für	 hochqualifi-
zierte	 ausländische	 Fachkräfte	 attraktiver	

48	 Gesetz	zur	Einstufung	weiterer	Staaten	als	siche-
re	Herkunftsstaaten	 und	 zur	 Erleichterung	 des	
Arbeitsmarktzugangs	 für	 Asylbewerber	 und	
geduldete	Ausländer,	BGBl.	I	2014,	S.	1649.

49 Steffen Angenendt/David Kipp/Amrei Meier,	Mixed	
migration	 Challenges	 and	 options	 for	 the	 on-
going	project	of	German	and	European	asylum	
and	 migration	 policy,	 Bertelsmann	 Stiftung,	
2017,	S.	12	–		13.

50	 Fn.	31.

51	 So	 hieß	 die	 Mehrheit	 der	 Deutschen	 Einwan-
derer	willkommen	und	stellte	gleichzeitig	hohe	
Anforderungen	an	den	Staat	und	an	die	Migran-
ten	 selbst,	um	deren	 Integration	zu	erleichtern.	
Siehe:	TNS Emnid im Auftrag der Bertelsmann Stif
tung,	Willkommenskultur	 in	Deutschland:	 Ent-
wicklungen	und	Herausforderungen,	Ergebnis-
se	 einer	 repräsentativen	 Bevölkerungsumfrage	
in	Deutschland,	2015,	S.	6	–		8.

52 Michael Haller,	 Die	 „Flüchtlingskrise“	 in	 den	
Medien.	 Tagesaktueller	 Journalismus	 zwischen	
Meinung	 und	 Information,	 Otto	 Brenner	 Stif-
tung,	2017,	S.	79,	84.

zu	machen	und	zum	Wohlstand	in	Deutsch-
land	beizutragen.53	Das	„Willkommenskul-
tur-Narrativ“	 gewann	 fast	 zeitgleich	 mit	
der	 ansteigenden	Zahl	Asylsuchender,	 die	
in	Deutschland	 Schutz	 suchten,	 an	 Promi-
nenz	und	wurde	 fortan	auch	 in	Bezug	auf	
Asylsuchende	angewandt.54 Auch die deut-
sche	Zivilgesellschaft	mobilisierte	Gleichge-
sinnte	 erfolgreich,	 um	 beim	Willkommen-
heißen	 der	 Asylsuchenden	 mitzuhelfen.55 
Gemäß	dieser	aufnahmefreundlichen	Stim-
mung	 entschied	 sich	 die	 Bundesregierung	
ihre	Grenzen	weiterhin	offenzuhalten,	trotz	
der schon damals umstrittenen Rechtslage56 
und	der	Entscheidungen	 anderer	EU-Staa-
ten	die	Asylsuchenden	abzuweisen.57	Dabei	
suggerierte	der	Bundesinnenminister,	dass	
das	Beharren	auf	offenen	Grenzen	vor	allem	
eine	politische	Entscheidung	gewesen	sei.58 
Anstatt	 wie	 in	 den	 Neunzigerjahren	 die	
Asylsuchenden	 selbst	 als	 soziales	 Problem	

53	 Siehe	Haller	(Fn.	52),	S.	72	–		73,	79.

54	 Siehe	Haller	(Fn.	52),	S.	52,	79,	84.

55 Ansgar Klein/Rainer Sprengel/Johanna Neulin, En-
gagement	für	und	mit	Geflüchteten:	Jahrbuch	En-
gagementpolitik,	Wochenschau	Verlag,	Schwal-
bach	2017,	S.	131.

56	 Laut	Daniel	Thym	muss	Deutschland	 trotz	der	
Drittstaatenreglung	 gemäß	 Dublin	 III	 Asyl-
suchende	entweder	in	den	zuständigen	EU-Mit-
gliedstaat	überstellen	oder	den	Asylantrag	selbst	
prüfen.	 Kay	 Hailbronner	 hingegen	 argumen-
tiert,	 dass	 Deutschland	 wegen	 des	 Scheiterns	
des	Dublin-Systems	nicht	 verpflichtet	 sei	Asyl-
suchende	einreisen	zu	lassen.	Siehe	Daniel Thym, 
Der	 Rechtstaat	 und	 die	 deutsche	 Staatsgrenze,	
abrufbar	 unter:	 verfassungsblog.de/der-rechts	
staat-und-die-deutsche-staatsgrenze	(besucht	am	
13.	 März	 2018);	 Kay Hailbronner,	 Europa	 muss	
seinen	Grenzkodex	ernst	nehmen,	in:	DIE	WELT,	
2.	 November	 2015,	 abrufbar	 unter:	 www.welt.
de/debatte/kommentare/article148303453/Eu	
ro	pa-muss-seinen-Grenzkodex-ernst-nehmen.
html	 (besucht	 am	 13.	 März	 2018).	 Lutz Römer, 
Europäisierter	und	internationalisierter	Verwal-
tungsrechtsschutz	 gegen	 Überstellungen	 nach	
der	 Dublin	 III-Verordnung,	 in:	 Schriften	 zum	
Migrationsrecht,	Bd.	21,	2015.

57	 Ein	Beispiel	hierfür	ist	Ungarns	Beschluss	seine	
Grenzen	 den	 Asylsuchenden	 gegenüber	 zu	
schließen.	Siehe	UNHCR,	UNHCR	urges	Europe	
to	change	course	on	refugee	crisis,	abrufbar	un-
ter:	 unhcr.org/news/press/	2015/	9/	55f9a70a6/
unhcr-urges-europe-change-course-refugee-cri	
sis.html	(besucht	am	13.	März	2018).

58	 Siehe	de Maizière (Fn.	46).
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zu	 definieren,	 wurden	 der	 deutsche	 Fach-
kräftemangel,	 demografische	 Faktoren59,	
humanitäre	 Überlegungen	 und	 die	 Sorge	
um	 die	 Stabilität	 der	 Europäischen	 Union	
betont.60

Langsam	 machte	 sich	 jedoch,	 in	 Konkur-
renz	zum	weitverbreiteten	„Willkommens-
kultur-Diskurs“,	das	Narrativ	der	Angst	vor	
dem	Kontrollverlust	breit.61	Ein	wachsender	
Teil	 der	 Bevölkerung	 misstraute	 der	 den	
Asylsuchenden	 gegenüber	 überwiegend	
positiven	medialen	Berichterstattung.62 Auf 
der	zivilgesellschaftlichen	Ebene	entwickel-
te	 sich	 die	 rechtsnationalistische	 PEGIDA-
Bewegung,	 die	 2014	 noch	 als	 Randphäno-
men	 abgetan	 wurde,	 in	 ein	 Pendant	 zur	
„Willkommenskultur“.63	 Selbst	 anerkann-

59	 Siehe	 z.	B.	 Johann Fuchs/Alexander Kubis/Lutz 
Schneider,	Zuwanderungsbedarf	aus	Drittstaaten	
in	Deutschland	 bis	 2050,	 Bertelsmann	 Stiftung,	
2015,	S.	78	–		80.

60	 So	war	 die	 europäische	 Einheit	 durch	 die	 sog.	
„Eurokrise“	 und	 die	 Rettung	 Griechenlands	
stark	 vorbelastet.	 Die	 Abweisung	 der	 Asyl-
suchenden	an	der	deutschen	Grenze	hätte	diese	
Spannung	noch	weiter	 erhöht.	Siehe	z.	B.	 Julian 
Lehmann,	 Flucht	 in	 die	 Krise	 –	 Ein	 Rückblick	
auf	 die	 EU-„Flüchtlingskrise“	 2015,	 in:	 APuZ	
52	 (2015),	 S.	10	–		11;	Arian SchifferNasserie, Acht 
Thesen	 zu	 „Flüchtlingskrise“	 und	 „Willkom-
menskultur“,	 in:	 Überblick	 4	 (2015),	 S.	5;	Malte 
Arnsperger,	 Merkels	 Schicksalsmoment	 Grenz-
öffnung	 wegen	 Griechenland-Krise	?	 Fakten-
check	 zu	 umstrittener	 Experten-These,	 Focus	
Online,	 2.	 Februar	 2018,	 abrufbar	 unter:	www.
fo	cus.de/politik/deutschland/grenzoeffnung-
we	gen-griechenland-krise-wahrer-grund-fuer-
merkels-grenzoeffnung-faktencheck-zu-umstrit	
tener-experten-these_id_8406557.html	 (besucht	
am	13.	März	2018).

61	 Diese	Sorge	wurde	u.	a.	von	Leitmedien	aus	dem	
rechten	 politischen	 Spektrum	 genährt,	 indem	
die	Anzahl	 der	Asylsuchenden	 in	Deutschland	
hervorgehoben	 wurde.	 Siehe	 Mike Berry/Inaki 
Garcia-Blanco/Kerry Moore,	Press	Coverage	of	the	
Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content 
Analysis	 of	 Five	European	Countries,	 a	Report	
prepared	for	the	United	Nations	High	Commis-
sion	for	Refugees,	2015,	S.	114	–		116.

62	 Siehe	z.	B.	Volker Lilienthal/Irene Neverla,	Öffent-
liche	 Vortragsreihe	 Wintersemester	 2016	–		17,	
abrufbar	 unter:	 lecture2go.uni-hamburg.de/l2	
go/-/get/v/	20641	(besucht	am	13.	März	2018).

63	 Auch	wenn	die	Teilnehmerzahlen	bei	den	PEGI-
DA-Märschen	bei	weitem	kleiner	waren	als	die	
Zahl	der	Flüchtlingshelfer,	bekam	PEGIDA	wei-

te	 Rechtskommentatoren	 kritisierten	 die	
falschen	 Anreize,	 die	 das	 deutsche	 Asyl-
recht	 biete,	 und	 verlangten	 die	 Einschrän-
kung	 des	 Asylrechts	 durch	 die	 Anerken-
nung	 neuer	 „sicherer	 Herkunftsländer“.64 
Wie	 schon	 im	 Jahr	 1992	 wurde	 nun	 die	
Zahl	Asylsuchender	selbst	als	soziales	Pro-
blem	begriffen.	In	Anbetracht	dieser	zuneh-
mend gemischten Auffassung der Asyldy-
namik	kann	das	von	der	Bundesregierung	
am	 20.	Oktober	 2015	 verabschiedete	Asyl-
verfahrensbeschleunigungsgesetz65	 (sog.	
Asylpaket	I)	als	ein	Kompromissversuch	in-
terpretiert	werden:	Zwar	blieben	die	deut-
schen	Grenzen	für	Asylsuchende	weiter	ge-
öffnet,	dennoch	erschwerte	das	Asylpaket	I	
durch	 die	 Erweiterung	 der	 „sicheren	Her-
kunftsländer“	 auf	 Albanien,	 Kosovo	 und	
Montenegro	 den	 Rechtsschutz,	 welchen	
Deutschland	Ausländern	dieser	Staaten	bie-
tet.	 Neben	 Leistungskürzungen	 und	 Ein-
schränkungen	für	alle	Asylsuchende	durch	
das	Asylpaket	I66	beeinflusst	die	Klassifizie-
rung	 des	 Herkunftslandes	 außerdem	 den	
Zugang	 zu	 Integrationskursen67	 und	 wie	
lange ein Asylsuchender an eine Aufnah-
meeinrichtung	gebunden	ist.68

Nach	 den	 Gewalttaten	 der	 Silvesternacht	
2015/	1669	 erlebte	 der	 gesellschaftliche	Dis-

te	gesellschaftliche	Aufmerksamkeit.	Siehe	Poli
zei Sachsen,	Polizeieinsatz,	2015,	abrufbar	unter:	
polizei.sachsen.de/de/MI_2015_34136.htm	 (be-
sucht	am	13.	März	2018).

64	 Siehe	z.	B.	Kay Hailbronner, Asyl ist nicht für alle 
da,	in:	DIE	WELT,	31.	August	2015,	abrufbar	un-
ter:	 www.welt.de/print/die_welt/debatte/ar	
ticle145805820/Asyl-ist-nicht-fuer-alle-da.html	
(besucht	am	13.	März	2018).

65	 BGBl.	I	2015,	S.	1722.

66	 Deutscher	 Bundestag,	 Sachstand	 Änderungen	
des	Asyl-	und	Aufenthaltsrechts	seit	Januar	2015	
mit	den	Schwerpunkten	Asylpaket	I	und	II,	WD	
3-3000-018/	16,	S.	4	–		7.

67	 Gesetz	 über	 den	 Aufenthalt,	 die	 Erwerbstätig-
keit	und	die	Integration	von	Ausländern	im	Bun-
desgebiet,	§	44	Abs.	4	S.	3,	BGBl.	I	2008,	S.	162.

68	 Asylgesetz	(AsylG),	§	47	Abs.	1a.

69	 Siehe	 z.	B.	 Rita Lauter,	 Kölner	 Silvesternacht:	
Zwei	Jahre	und	36	Verurteilungen	später,	in:	Die	
Zeit,	31.	Dezember	2017,	abrufbar	unter:	www.
zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/	2017-12/
koelner-silvesternacht-2015-sexuelle-ueber	grif	
fe-ermittlungen	(besucht	am	13.	März	2018).
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kurs	 in	 Deutschland	 erneut	 einen	 Rich-
tungswechsel.	 Die	 mediale	 Berichterstat-
tung	wandte	sich	gegen	die	Asylsuchenden	
und	 betonte	 die	 Bedrohung,	 die	 von	 ih-
nen	 ausgehe.70	 Gleichzeitig	wurde	 der	 Be-
griff	„Willkommenskultur“	mit	Ablehnung	
und	Naivität	assoziiert.71	Während	die	Zahl	
Schutzsuchender	 weiter	 anstieg72,	 wuchs	
der	 politische	 Druck	 auf	 die	 Bundesregie-
rung	 von	 allen	 Seiten.	 Auf	 der	 EU-Ebene	
verweigerten	 sich	Mitgliedstaaten	wie	Un-
garn	und	Polen	einer	europaweiten	Lösung.	
Gleichzeitig	 fiel	 die	 gesellschaftliche	 Zu-
stimmung	gegenüber	der	Bundesregierung	
auf	ein	neues	Tief.73	Die	rechtspopulistische	
AfD	überschritt	in	Umfragen	zum	ersten	Mal	
die	 Zehn-Prozent-Marke	 und	 verursachte	
damit	viel	Besorgnis	bezüglich	der	Wieder-
belebung	rechten	Gedankenguts.74	Selbst	in-
nerhalb	der	Regierungskoalition	drohte	der	
von	 der	 konservativen	CSU	 geführte	 Frei-
staat	Bayern	gegen	die	Flüchtlingspolitik	der	
Bundeskanzlerin	zu	klagen.75	Damit	wurde	
die	damalige	Rechtslage	erneut	problemati-
siert.	So	geriet	die	Bundesregierung	erneut	
in	Zugzwang.	Nachdem	die	Anerkennung	
der	 Balkanstaaten	 als	 „sichere	 Herkunfts-
länder“	die	Asylanträge	aus	dieser	Region	
scheinbar	 deutlich	 reduziert	 hatte,	 suchte	
die	Bundesregierung	nach	neuen	Maßnah-

70	 Siehe	Haller	(Fn.	52),	S.	87,	89,	90.

71	 Siehe	Haller	(Fn.	52),	S.	68	–		69.

72	 Siehe	 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(Fn.	31),	S.	3.

73 Forschungsgruppe Wahlen: Politbarometer,	 Poli-
tik-Archiv	 Legislaturperiode	 2013	 bis	 2017,	 ab-
rufbar	 unter:	 forschungsgruppe.de/Umfragen/
Politbarometer/Langzeitentwicklung_-_The	
men_im_Ueberblick/Politik_-_Archiv/#Zuf	
Partner	(besucht	am	13.	März	2018).

74 Forschungsgruppe Wahlen:	 Politbarometer,	 Poli-
tik	 I,	 abrufbar	 unter:	 www.forschungsgruppe.
de/Umfragen/Politbarometer/Langzeitentwick	
lung_-_Themen_im_Ueberblick/Politik_I/#Pro	
jektion	(besucht	am	13.	März	2018).

75	 Die	Bayrische	Staatskanzlei	hatte	diesbezüglich	
ein	 Gutachten	 vom	 ehemaligen	 Bundesver-
fassungsrichter	Udo	Di	 Fabio	 in	Auftrag	 gege-
ben.	Siehe	Udo Di Fabio,	Migration	als	föderales	
Verfassungsproblem,	Gutachten	im	Auftrag	des	
Freistaates	 Bayern,	 2016,	 abrufbar	 unter:	 bay	
ern.de/wp-content/uploads/	2016/	01/Gut	ach	
ten_Bay_DiFabio_formatiert.pdf	 (besucht	 am	
13.	März	2018).

men,	um	das	Asylrecht	weiter	einzuschrän-
ken.76	Dazu	gehörte	der	Versuch	Algerien,	
Marokko	 und	 Tunesien	 auch	 als	 „sichere	
Herkunftsländer“	 zu	 klassifizieren	 sowie	
die	Implementierung	des	Gesetzes	zur	Ein-
führung	beschleunigter	Asylverfahren	(sog.	
Asylpaket	II)77.	Auch	ohne	die	Ausweitung	
der	 „sicheren	 Herkunftsländer“	 schränkt	
das	Asylpaket	II	den	Kreis	Asylsuchender,	
die	 in	 Deutschland	 Menschenrechtsschutz	
beantragen	können,	weiter	ein.	Dazu	gehö-
ren	 schnellere	 Abschiebungsverfahren	 für	
Schutzsuchende	 aus	 „sicheren	 Herkunfts-
ländern“	und	die	Aussetzung	des	Familien-
nachzugs	für	subsidiär	Geschützte.78	Letzte-
res	 schützte	die	Familien	von	Ausländern,	
denen	in	ihren	Herkunftsländern	die	Todes-
strafe,	„unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Bestrafung“ oder „Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatli
chen bewaffneten Konflikts“	droht.79

Wie	schon	in	der	Einschränkung	des	Grund-
rechts	 auf	 Asyl	 durch	 den	 „Asylkompro-
miss“,	 reagierten	 die	 politischen	 Akteure	
auf	 die	 migrationsbedingten	 sozialen	 Pro-
bleme	mit	 der	 Beanspruchung,	 Einschrän-
kung	 und	 Aberkennung	 von	 Asylrechten.	
Die	 ausschlaggebenden	 Akteure	 erklärten	
die	vorherige	Rechtslage	 als	unzureichend	
zur	 Lösung	 der	 neu	 entstandenen	 sozia-
len	 Herausforderung.	 So	 stritten	 bei	 die-
sem	polarisierenden	Thema	selbst	die	Par-
teien	 innerhalb	 der	 Regierungskoalition	
um	die	Deutungshoheit	des	Asylrechts.	Da-
bei	 ist	 das	 Ergebnis	 intersubjektiver	 Aus-
handlungsprozesse	 die	 Anerkennung	 der	
Zahl	 Asylsuchender	 in	 Deutschland	 als	
ein	 durch	 Gesetzesänderungen	 zu	 lösen-
des	 soziales	Problem.	Bei	den	Regierungs-
parteien	spiegelt	sich	die	umstrittene	Natur	
des	 Menschenrechtsschutzes	 im	 Konflikt	
zwischen	 bestehenden	 Koalitionsverein-
barungen,	 sich	 wandelnder	 gesellschaftli-
cher	 Zustimmung,	 dem	 Druck	 sich	 gegen	

76 Angenendt/Kipp/Meier (Fn.	49),	S.	29	–		30.

77	 BGBl.	I	2016,	S.	390.

78	 Asylpaket	II,	Art.	2	Abs.	4.

79	 AsylG	§	4	Abs.	1.	Es	ist	nicht	unwahrscheinlich,	
dass	 den	 Familienangehörigen	 subsidiär	 Ge-
schützter	in	den	Herkunftsländern	ein	ähnliches	
Schicksal	bevorsteht.
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neue	politische	Herausforderer	zu	profilie-
ren	 und	 dem	 Bedürfnis	 den	 Erwartungen	
seiner	Wählerklientele	zu	entsprechen.	Da-
bei	werden	normative	Grundverständnisse,	
wie	z.	B.	zur	Reichweite	des	Asylrechts,	im	
Diskurs	 mit	 anderen	 Akteuren	 hinterfragt	
und	 an	 dynamische	 Heraus	forderungen	
angepasst.	 Diese	 Anpassungsprozesse	 un-
terstreichen	 erneut	 die	 kontextabhängi-
ge,	 anti-fundamentalistische	 Eigenschaft	
des	 Asylrechts.	 Auch	 die	 Symbolkraft	 der	
Grenzöffnung	 bzw.	 Asylrechtsbegrenzun-
gen	 war	 für	 die	 Parteien	 relevant.	 Enga-
gierte	Zivilgesellschaftsgruppen	stärkten	in	
der	 „Flüchtlingskrise“	 jeweils	 die	Öffnung	
der	 deutschen	 Grenzen	 gegenüber	 Asyl-
suchenden	(z.	B.	durch	Freiwilligenengage-
ment)	und	den	Druck	auf	die	Bundesregie-
rung	 das	 Asylrecht	 zu	 verschärfen	 (z.	B.	
durch	 die	 Montagsdemonstrationen	 von	
PEGIDA).	 Oftmals	 entwickeln	 sich	 Forde-
rungen	 gewisser	Akteure	 als	 Reaktion	 auf	
andere	 Akteure.80	 Auch	 die	 Medien	 wa-
ren	 gleichfalls	 beteiligt	 an	 der	 Definition	
und	 Verbreitung	 der	 „Willkommenskul-
tur“	 sowie	 an	 der	 Streuung	 gesellschaftli-
cher	Ängste	 über	 den	Kontrollverlust	 und	
der	 Gefahr,	 die	 von	 Asylsuchenden	 aus-
ginge.	 Dabei	 ist	 auch	 das	 Zusammenspiel	
zwischen	 Medien	 und	 anderen	 Akteuren	
relevant.	 Politiker	 und	 juristische	 Kom-
mentatoren	 nutzten	Medien	 als	 Plattform,	
um	das	Profil	für	ihre	Rechtsdeutung	zu	er-
höhen.81	Das	Öffnen	der	deutschen	Grenzen	
und	 die	 Einschränkungen	 des	 Asylrechts	
durch	die	Asylpakete	 I	und	II	entsprechen	
demnach	temporären	und	gleichzeitig	weg-
weisenden	 Einigungen	 in	 der	 deutschen	
Konzeption	 des	 Menschenrechtsschutzes.	
Diese	 temporären	 Lösungen,	 fundiert	 auf	
der	Vergabe	und	Einschränkung	von	Rech-
ten,	 deuten	 auf	 die	 Kerneigenschaften	 der	
Rechte	hin.	Somit	illustriert	das	Aushandeln	

80	 So	mobilisierten	Unterstützer	der	weiten	Defini-
tion	von	Asylrechten	durch	Gegendemonstratio-
nen	 bei	 PEGIDA	Märschen	Gegner	 des	weiten	
Asylrechtsverständnisses	belebten	Kampfbegrif-
fe	wie	„Lügenpresse“	und	„Gutmenschen“	wie-
der.

81	 Siehe	Haller	(Fn.	52),	S.	41	–		43,	S.	92	–		93;	und	z.	B.	
die	Veröffentlichungen	des	Rechtswissenschaft-
lers Kay Hailbronner	 in	 der	 Tageszeitung	 DIE	
WELT	(Fn.	64).

der	Änderungen	im	deutschen	Asylrecht	als	
Lösung	 sozialer	 Probleme	 ein	 neopragma-
tisches	 Menschenrechtsverständnis.	 Dabei	
zeigt	die	legislative	Reaktion	auf	jeweils	die	
„Willkommenskultur“	und	den	vermeintli-
chen	Kontrollverlust,	dass	solche	sozio-po-
litischen	 Verhandlungen	 den	 Schutz	 von	
Asylsuchenden	 nicht	 nur	 reduzieren,	 son-
dern	auch	expandieren	können.

IV. Implikationen für unser Verständnis 
der Menschenrechte

Die	Analyse	des	„Asylkompromiss“	und	der	
Gesetzesänderungen	 in	 der	 „Flüchtlings-
krise“	 bietet	 empirische	Unterstützung	 für	
eine dynamische und antifundamentalisti-
sche	Konzeption	des	deutschen	Menschen-
rechtsschutzes.	 So	 definieren	 gesellschaft-
liche	 Akteure	 durch	 das	 Verhandeln	 der	
Reichweite	 und	 Anwendbarkeit	 des	 Asyl-
rechts	 die	 Gruppe	 von	Ausländern,	 deren	
Menschenrechte	 in	Deutschland	vom	Staat	
geschützt	werden.	Dabei	sind	nicht	ein	na-
turrechtliches	 Menschenrechtsverständnis,	
sondern	 der	 sozio-politische	 Kontext	 und	
die	 Handlungen	 einzelner	 Akteure	 aus-
schlaggebend.	Die	teilweise	widersprüchli-
chen	Ergebnisse	dieser	Verhandlungen	wer-
den	dann	von	dem	oft	stärksten	politischen	
Akteur,	der	Bundesregierung,	durch	Geset-
ze	und	Gesetzesinterpretationen	 institutio-
nalisiert.	Die	resultierende	neue	Rechtslage	
entspricht	einem	Lösungsansatz	für	ein	ge-
sellschaftliches	Problem,	nämlich	den	Hoff-
nungen	 und	 Herausforderungen,	 die	 für	
die	 deutsche	 Gesellschaft	 durch	 stark	 an-
steigende	 Asylbewerberzahlen	 verursacht	
werden.	Trotz	 solcher	 Institutionalisierung	
können	 dieselben	 Menschenrechtskonzep-
tionen	 zu	 einem	 späteren	Zeitpunkt	 ange-
sichts	neuer	sozialer	Umstände	oder	Emp-
findungen	 nachverhandelt	 und	 adjustiert	
werden.	 Dabei	 versucht	 eine	 neopragma-
tistische	Rechtstheorie	nicht	die	individuel-
len,	temporären	Problemlösungen	zu	beur-
teilen.	 Stattdessen	 betont	 sie	 die	 kreativen	
Aspekte	 des	 menschlichen	 Handelns,	 den	
Kontext,	der	den	Handlungsspielraum	der	
Akteure	definiert,	und	das	Anpassungsver-
mögen	der	Akteure	an	sich	wandelnde	Kon-
texte.	Der	Autor	behauptet,	dass	dieses	pro-
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zessfokussierte	 Rechtsverständnis	 neben	
dem	Beschreiben	von	Rechtsentwicklungen	
auch	begründet,	warum	Rechte	 für	unsere	
Gesellschaft	wichtig	 sind.	Das	Verhandeln	
von	Rechten	ermöglicht	die	Lösung	sozialer	
Probleme,	die	von	gesellschaftlichen	Akteu-
ren	definiert	werden,	und	ist	somit	ein	Bau-
stein	der	modernen	Gesellschaft.

Die	 in	 diesem	 Artikel	 postulierte	 Men-
schenrechtstheorie,	basierend	auf	da	Silvas	
Interpretation	des	amerikanischen	Pragma-
tismus	des	George	Herbert	Mead,	 ist	nicht	
der	 einzige	 Versuch	 Menschenrechte	 neo-
pragmatisch	 zu	 erklären.	 So	 unternimmt	
Hans	 Joas	 in	 „Die	 Sakralität	 der	 Person“	
eine	empirische	Rekonstruktion	der	histori-
schen	Prozesse,	die	zu	der	Entstehung	des	
universellen	 Menschenrechtsverständnis-
ses	geführt	haben.82	David	Hiley	hingegen	
argumentiert,	 anhand	 der	 Theorien	 des	

82 Hans Joas,	Die	 Sakralität	 der	 Person:	 Eine	 neue	
Genealogie	der	Menschenrechte,	Suhrkamp	Ver-
lag,	Berlin	2011,	S.	1.

amerikanischen	 Neopragmatisten	 Richard	
Rorty,	 dass	 Menschenrechte	 das	 Ergebnis	
kulturpolitischer	Innovationen	sind	und	da-
her	weder	einer	Ontologie	noch	einer	abso-
luten	Wahrheit	 entsprechen.83	Dank	dieser	
wichtigen	 Beiträge	 zu	 einem	 neopragma-
tischen	 Verständnis	 von	 Menschenrechten	
ist	 es	 die	Meinung	 des	Autors,	 dass	 diese	
verschiedenen	theoretischen	Ansätze	 in	ei-
ner	 umfassenden	 neopragmatischen	 Men-
schenrechtstheorie	vereint	werden	können.	
Eine	 solche	Formulierung	müsste	 sich,	ne-
ben	 der	 Reichweite	 und	 Applikation	 des	
Menschenrechtsschutzes,	 auch	mit	 den	 In-
halten	 der	 Menschenrechte	 befassen.	 Für	
dieses	 Vorhaben	 leisten	 die	 Arbeiten	 von	
da	 Silva,	 Joas	 und	 Hiley	 eine	 wesentliche	
Grundlage.	 Somit	 soll	 dieser	 Artikel	 als	
Denkansatz	für	ein	neues	theoretisches	Ver-
ständnis	 der	 deutschen	 Menschenrechts-
konzeptionen	dienen.84

83 David Hiley,	 Cultural	 Politics,	 Political	 Innova-
tion,	and	the	Work	of	Human	Rights,	in:	COPR	8	
(2011),	S.	47	–		60	(S.	47).

84	 In	 einer	Doktorarbeit	 zum	gleichen	Thema	un-
tersucht	der	Autor	die	Kausalitäten,	die	diesen	
neopragmatischen	 Definitions-	 und	 Aushand-
lungsprozessen	 unterliegen,	 sowie	 deren	 men-
schenrechtstheoretische	Implikationen.
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